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mehr als eine Auflage vom betreffenden Werke erschienen ist): 5. die Anzahl
der Bände.

Bevision der Bibliothek.
§ 21. Alljährlich findet an Hand des Kataloges eine Bevision des Bestandes

der Bibliothek statt. AVäkrend der Dauer derselben ist die Bibliothek geschlossen,
und es sollen bis zum Beginn der Bevision alle ausgeliehenen Bücher durch
öffentliche Bekanntmachung zurückgefordert werden.

§ 22. Durch dieses Beglement wird dasjenige vom 11. Januar 1858
aufgehoben. Das neue Beglement soll im Amtsblatt publizirt werden und tritt mit
dem Tage der Publikation in Kraft.

VIII. Technische Hochschulen.

72. i. Lehrplan der Schulen für Maschinentechniker und Elektrotechniker am Technikum

des Kantons Zürich in Winterthur. (Vom 15. November 1893.)

A. Maschinentechniker.

I. Klasse (im Sommersemester).

Deutsche Sprache. Wöchentlich 3 Stdn. a. Behandlung prosaischer und
poetischer Lesestücke. — b. Aufsätze und F'bungen im mündlichen Ausdruck. —
c. Stilistik. — d. Ergänzende Kepetition der Grammatik.

Bechnen. AVöchentlich 4 Stdn. Wiederholung nnd Erweiterung des in
der Zürcher. Sekundärschule behandelten Stoffes mit besonderer Berücksichtigung

der Proportionen, des Kettensatzes, der Prozent-. Zins- und Diskonto-
rechnungen. Schriftliehe und mündliche Auflösung vi m Aufgaben aus dem bürgerlichen

Leben.

Algebra. AVöchentlich 5 Stdn. Bepetition der Elemente der Algebra.
Gleichungen des I. Grades mit einer und mehreren Unbekannten. Kehre von
den Potenzen und AA'urzeln. Quadrat- und Kubikwurzeln aus Zahlen und
Polynomen.

Geometrie. AA'öchentlich 5 Stdn. Bepetition und Ergänzung der
Planimetrie mit Übungen. Elementare geometrische Theorie der Kegelschnitte. Stereometrie

1. Teil: Gerade und Ebenen im Baume.

Physik. AVöchentlich 2 Stdn. Experimentelle Einleitung in die Physik:
Die allgemeinen Eigenschaften der Körper. Gleichgewicht und Bewegung fester.
flüssiger und gasförmiger Körper.

Chemie. AVöchentlich 3 Stdn. Die Aletalloide und ihre wichtigsten
Verbindungen.

Linearzeichnen u. Skizzirübttngen. AVöchentlich 7 Stdn. Geometrische
Konstruktionen. Darstellung von geometrischen Körpern in Grund- und Aufriss,
Seitenansicht und Schnitten mit Hilfe des Masstabes nach Modellen. Technische
Schriftarten. — Vorübungen und Beispiele aus der Projektionslehre nach AA'and-
tafelskizzen. Sämtliche Skizzen sind in rechtwinkliger Projektionsart, ohne
Zuhilfenahme von Lineal und Zirkel auszuführen.

Freihandzeichnen. Wöchentlich 4 Stdn. Zeichneu von Umrissen nach
ATorlagen (einfachere ornamentale Alotive. Gefässformen etc.). Gruppen- und
Einzelunterricht.

Kalligraphie (fakult.). AA'öchentlich 1 Std. Die Kundschrift.

II. Klasse (im Wintersemester).
Deutsche Sprache. AA7öchentlich 2 Stdn. Fortsetzung des Unterrichts der

I. Klasse in Bezug auf a., b. und c.
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Algebra. AVöchentlich 4 Stdn. Fortsetzung der Lehre von den Gleichungen
des I. Grades. Gleichungen des II. Grades mit einer Unbekannten. Die
Logarithmen und der Gebrauch der Logarithmentafeln. Exponentialgleichungen.

Geometrie. AVöchentlich 4 Stdn. Stereometrie. II. Teil: Das Dreikant.
Von den Körpern; Berechnung derselben. Ebene Trigonometrie. Berechnung
des rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecks.

Darstellende Geometrie. Wöchentlich 0 Stdn. Darstellung von Punkten,
Geraden und Ebenen auf zwei und drei Projektionsebenen. Gegenseitige Lage
von Punkten und Geraden zur Ebene. Ebene Systeme und Bestimmung ihrer
wahren Grösse durch Umklappung. Darstellung von ebenttächigen Körpern und
Kotationsfiächen bei allgemeiner Lage und nach Massen. Ihre ebenen
Querschnitte nnd deren Abwicklung. Drehung um Axen und Änderung der Bildebenen.
Graphische Übungen.

Physik. AA'üchentlich 5 Stdn. Physikalische Alechanik. Lehre von der
Wärme : Elemente der Aleteorologie ; Mag'netismus, Beibungselektrizität.
Experimentell mit mathematischer Begründung.

Chemie. AATöchentlich 3 Stdn. Die wichtigsten Metalle und ihre
Verbindungen. Abriss der organischen Chemie.

Mechanisch-technisches Zeichnen. AATiichentlich 6 Stdn. Zeichnen
von AVerkzeugen. Maschinenteilen und Apparaten nach Alodellen und A'orlagen.

Skizzirübungen. Wöchentlich 4 Stdn. Klassenunterricht (Verzeichnen
auf der Wandtafel mit und ohne Angabe der Proportionen), hernach
Einzelunterricht. Die Skizzen sind in rechtwinkliger Projektionsart ohne Zuhilfenahme
von Lineal und Zirkel auszuführen.

Kalligraphie (fakult). AVöchentlich 1 Std. Die Kundschrifr.

III. Klasse (im Sommersemester).
Algebra. AVöchentlich 4 Stdn. Gleichungen des II. Grades mit 2

Unbekannten. Alaxima und Minima der ganzen Funktionen IL Grades. Graphische
Darstellung von algebraischen Gleichungen des II. Grades. Arithmetische und
geometrische Progressionen mit Zinseszins- und Bentenrechnung.

Geometrie. AVöchentlich 3 Stdn. F'bimgeu in der ebenen Trigonometrie.
Analytische Geometrie der Ebene : Bechtwinklige und Polarkoordinaten. Flächeninhalt

ebener Polygone. Die Gleichungsformen der geraden Linie. Distanz- und
AA'inkelrelationen zwischen Punkten und Geraden.

• Darstellende Geometrie. Wöchentlich 4 Stdn. Durchdringungen von
Körpern (Fortsetzung). Die Schattenlehre. Anwendungen auf das mechanischtechnische

Zeichnen. Graphische Übungen.

Physik. Wöchentlich 4 Stdn. Galvanisinus. Optik Experimentell mit
mathematischer Begründung.

Alechanik. AVöchentlich 5 Stdn. Allgemeine Bewegungslehre ; gleichförmige
und ungleichförmige Bewegung, lineare und Winkelgeschwindigkeit. Beschleunigung.

Zusammensetzung von Geschwindigkeiten. Beschleunigungen und
Drehungen. — Begriff der Kraft. Zusammensetzung von ungleich- und
gleichgerichteten Kräften. Gleichgewichtsbedingungen. statisches Moment, Kräftepaar
Hebel. Schwerpunkt und Theorie der Waagen. Mechanische Arbeit und lebendige

Kraft. Stoss fester Körper. — Bewegung auf vorgeschriebener Bahn.
Zentral- und Pendelbewegung. Gleitende Beibnng an Keilen, Schrauben. Lagern
und Kiemen. Wälznngswiderstand.

i'estigkeit der Materialien. AVöchentlich 3 Stdn. Zugfestigkeit,
Schnittfestigkeit, rückwirkende Festigkeit. Festigkeit kugelförmiger und zylindrischer
Gefässe. Biegungs- und Torsionsfestigkeit, zusammengesetzte und
Arbeitsfestigkeit.

Konstruktionslehre. AA'öchentlich 4 Stdn. Behandlung der Alaschinen-
elemente ; Schrauben und Schraubenverbindungen ; Nieten und Nietenverbindungen.



Kanton Zürich. Lehrplan der Schulen für Maschinentechniker und 175
Elektrotechniker am Technikum in Winterthur.

Zahnräder : Die Lehre von den Zahnformen : Konstruktion von Stirnrädern,
konischen Bädern und Schraubenrädern.

Mechanisch-technisches Zeichnen. Wöchentlich 8 Stdn. Zeichnen
von Instrumenten und einfachen Maschinen nach Modellen und A'orlageu.

IV. Klasse (im AA'intersemester).

Algebra. Wöchentlich 2 Stdn. Kombinationslehre. Binomischer Lehrsatz für
positive ganze Exponenten. Anwendung des Summenzeichens j>. Faktoriellen :

Unendliche Beihen. Binomischer Lehrsatz mit negativen und gebrochenen
Exponenten. Exponentialreihen : Sinus-und Kosinusreihen ; Logarithmische Beihen.
Auflösung höherer numerischer Gleichungen mit der Newton'schen Näherungs-
methode.

Geometrie. AVöchentlich 2—3 Stdn. Analytische Geometrie. Fortsetzung
der Lehre von der Geraden. Die Transformationen. Die allgemeine Kreisgleichung
und die Alittelpnnktsgleichungen der Kegelschnitte. Diskussion der allgemeinen
Gleichung des II. Grades in zwei A'eränderiichen und Keduktion auf die Axen.

Mechanik. AVöchentlich 7 Stdn. Statischer Druck und Gleichgewicht bei
Fiüssigkeiten, Auftrieb. Ausflussgesetze. Bewegung des AVassers in Bohren und
Kanälen. Wasser- und Gefällsmessung. Stoss des AVassers. — Druck. Bewegung
und Arbeit der Gase. — Einleitung in die theoretische Maschinenlehre: Messung
der Alaschinenarbeit. Begulirende Alaschinentheile. Theorie der AA'asserräder und
Turbinen.

Graphische Statik. Wöchentlich 1 Std. Das Kräfte- und Seilpolygon.
Graphische Bestimmung des Schwerpunktes von ebenen Figuren und des
Trägheitsmomentes derselben. Bestimmung der Momentenfläche für Kräfte, welche
in gleicher Ebene liegen.

Konstruktionslehre. AATöchentlich 5 Stdn. Behandlung der Masehinen-
elemente (Fortsetzung) : Axen und AVellen, Lager und Lagerstiihle. Wellen-
kupplungen. Transmission mittelst endloser Kiemen und Seile : Konstruktion
von Kiemen und Seilscheiben. Ketten und Seile. Kettenhaken. Ketten- und
Seilrollen.

Konstruktionsübungen. AVöchentlich 6 Stdn. Graphische Ausführung
der in der Konstruktionslehre (III. und TV. Klasse) behandelten Maschinenelemente:

Schraubeilverbindungen. Nietverbindungen; Konstruktion von Zahn-
kurveu, Zahnrädern. AVellen. Lager und Lagerstühle.

Mechanisch-tehnisches Zeichnen. Wöchentlich 10 Srdn. Zeichnen
von Maschinen nach Aufnahmen. Für die vorgerücktem Schüler Übungen im Laviren.

Technologie. A\Töchentlich 2 Stdn. Gewinnung und Verarbeitung von
Eisen, Kupfer. Zink. Zinn. Antimon und Blei. Die Legirungen aus diesen
Metallen nnd ihre Eigenschaften. Die Giesserei im allgemeinen; die Verarbeitung
des Schmiedeisens.

Spinnen (fakultativ). AVöchentlich 3 Stdn. Gewinnung, Eigenschaften und
Zubereitung der zum Spinnen geeigneten Kohstoffe : Tierwolle. Seide. Baumwolle.

Flachs. Hanf. Jute, Nessel, Asbest. Kultur und Verarbeitung der Baumwolle

; Anbau und Hauptsorten. Egreniren. Verpacken. Arbeitsprozess in der
Spinnerei: Ballenbrechen, Alischen. Öffnen. Schlagen. Karden, Peigniren.
Beschreibung der betreffenden Alaschinen nach autographischen Skizzen. Berechnung

derselben nach authentischen Getriebsskizzen.

V. Klasse (im Sommersemester).
Theoretische Maschinenlehre. AVöchentlich 5 Stdn. Theorie der

AVasserpnmpen. Hydraulischer AVidder. Technische Wärmelehre. Die
Brennmaterialien und ihre Heizkraft. Theorie der Dampfbildung. Dampfkessel und
Schornsteine. Theorie der Dampfmaschine. Theoretische, indizirte und effektive
Arbeit. Wirkungsgrad der Dampfmaschinen und Kessel. Steuerungen,
Kondensatoren.
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Graphische Statik. Wöchentlich 2 Stdn. (Fortsetzung). Konstruktion
der Alomentenfläche für Kräfte, welehe in verschiedenen Ebenen wirken;
Konstruktion der kombinirten Torsions- und Biegungsmomentenfläche. Die Flächen
der Scheer- oder Schubkräfte. Graphische Behandlung einfacher Formen von
Fachwerken und Fachwerksbalken.

Konstruktionslehre. AA'öchentlich 5 Stdn. Behandlung der Alaschinen-
elemente (Fortsetzung) : Kurbelnieehanismus. Kurbeln. Schubstangen und
Schubstangenköpfe : Kolbenstangen. Geradführungeii. Exzenter. Stopfbüchsen. Bohren
und Böhrenverbindungen. Zylinder. Kolben und A'entile. — Konstruktion
einfacher Maschinen : Flaschenzüge. Winden und Krahnen.

Konstruktionsübungen. AA'öchentlich 12 Stdn. Graphische Ausführung
der Maschinenelemente (Fortsetzung): Kurbeln, Schubstangen. Geradführungeii.
Exzenter. Kupplungen und Biemenscheiben. Seilscheiben, Bohren und
Böhrenverbindungen. — Entwerfen von Hebevorrichtungen nnd Krahnen.

Feuerungskunde. AVöchentlich 1 Std. Wärmeverluste durch die Wände;
Baum- und Oberflächenmethode. Die gewöhnliche Ofenheizung. Die
Zentralheizung: Luft-, Dampf- und AA'asserheizung: kombinirte Systeme.

Elektrotechnik. AA'öchentlich 3 Stdn. Bepetition des Galvanismus mit
besonderer Berücksichtigung elektrotechnischer Fragen. Das absolute Alass-
system. Begriff' des Potentials. Begriff elektrischer und magnetischer
Kraftfelder. Die Grössen Ohm, Ampère und Volt und ihre Bestimmung. Allgemeines
über elektrische Alessmethoden.

AVasserbaukunde. AVöchentlich 1 Std. Praxis der AVassermessung.
Theoretischer und praktischer AVert der AVasserkräfte. Konzessionserwei-bung. Günstige
A'erhältnisse der Gerinne in Längen- und Querprofil. Die AVehre und ihr Bau.

Praktische Geometrie. Wöchentlich 2 Stdn. Theorie und Praxis der
einfachen Längenmesswerkzeuge und der Instrumente zum Abstecken rechter
Winkel. Das Nivelliren. Anfnahme eines kleinen Gebäudekomplexes nach der
Orthogonalmethode. Aufnehmen von Längen- und Querprofilen.

Kalkulationen. AA'öchentlich 1 Std. Gewichts- und Kostenberechnung-
von Maschinen : Hülfsmittel für Kostenberechnungen, verschiedene Arten von
Kostenberechnungen.

AA" erkzeugm a s chine ni ehre. Wöchentlich 2 Stdn. DieAVerkzeugmaschinen.
ihre Konstruktion und AVirknngsweise und ihr Antrieb, a. Für Metallbearbeitung.

Drehbänke. A'ertikal- und Horizontal-Bohrmaschinen. Plan- und
Stoss-Hobelmaschinen. Fraismaschinen. Schraubenschneidmaschinen. Schmiede-
maschinen. 6. Für Holzbearbeitung. Sägemaschinen. Hobelmaschinen. Bohr-
und Stemmaschineu.

Mathematik (fakultativ). AA'öchentlich 2 Stdn. Ausgewählte Kapitel aus
der Differential- und Integral-Bechnung mit Bücksicht auf die Bedürfnisse der
Alechanik.

Spinnen (Fakultativ). AVöchentlich 3 Stdn. Strecken, Vorspinnen, Fein-
spinnen. — A\Taterspinnmasehinen (Flügel- und Bingspinnmaschinen zum Spinnen
und Zwirnen), Alulespinninaschinen (Selfactors zum Spinnen und Zwirnen). —
Berechnung und Beschreibung nach authentischen Skizzen. Wechselberechnungen.

Tabellen über Zwirn. Kraftbedarf etc. — Maschinendimensionen und
Antriebsverhältnisse der Spinnereimaschinen. Berechnung der Organisation einer
Baumwollspinnerei zur Herstellung bestimmter Garnnummern. — Aufzeichnen
der Planskizze resp. des fertigen Planes für die berechnete Spinnerei.

TT. Klasse (im AA'intersemester).
Theoretische Maschinenlehre. AVöchentlich 4 Stdn. Die Gebläse-

maschinen und Luftkompressoren. Grundzüge des Lokomotiv- und Schiffbaues.
Gasmotoren etc. Maschinen zur Erzeugung von Kälte.

Konstruktionslehre. AVöchentlich 5 Stdn. Konstruktion von Maschinen:
Hydraulische Pressen. Krahnen und Aufzüge. Anleitung zur Konstruktion der
Wasserräder, Turbinen. Pumpen und Dampfmaschinen.
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Konstruktionsübungen. Wöchentlich 18 Stdn. Entwerfen von hydraulischen

Aufzügen und Krahnen. AVasserräder. Turbinen, Pumpen und
Dampfmaschinen.

Elektrotechnik. AA'öchentlich 3 Stdn. Die Induktionserscheinungen.
Allgemeines über Dynamomaschinen und Transformatoren. Verteilung der
elektrischen Energie-Akkumulatoren. Elektrische Beleuchtung und Beleuchtungssysteme.

Allgemeines über elektrische Kraftübertragungen. Télégraphie und
Téléphonie.

Buchhaltung. AA'öchentlich 2 Stdn. Theorie der einfachen und doppelten
Buchführung. Bearbeitung eines mehrmonatlichen Geschäftsganges eines
Fabrikgeschäftes nach beiden Methoden. Erklärung des Wechsels und des Cheks.
Einführung in das Verständnis des Konto-Korrentes.

Baukonstruktionslehre. AVöchentlich 2 Stdn. Einführung in die Grund-
zage der Stein- und Holzkonstruktion an Hand einiger einfacher konkreter
Beispiele von Bauten fiir technische Anlagen.

AVeben (fakultativ). A\7öchentlich 2 Stdn. Grundprinzipien des mechanischen
AVebens. — Das AVeissweben und seine Vorbereitungen. Das Buntweben und
seine A^orbereitungen.

Technische Chemie (fakultativ). AA'öchentlich 2—3 Stdn. Die natürlichen
A\Tasser nnd Alethoden zu ihrer Beinignng. Die Brennstoffe und Beleuchtungs-
materialien (Leuchtgas. Petroleum). Die Schmiermittel.

B. Elektrotechniker.

L, Tl. und III. Klasse wie Schule für Alaschinentechniker.

IV Klasse (im Wintersemester).

Mathematik. AVöchentlich4 Stdn. — Mechanik. AA'öchentlich 7 stdn.—
(AA'ie in der FV Klasse der Schule für Alaschinentechniker.)

Konstruktionslehre. Wöchentlich 4—5 Stdn. Behandlung von Alaschinen-
elementen. Achsen. AA'ellen, Lager und Lagerträger, Alauersüpports und Balkenwerke

in A'erbindung mit Bäderübersetzungen. Kupplungen.
Konstruktionsübungen und technisch es Zeichnen. AA'öchentlich

8 Stdn. Zeichnen von elektrotechnischen Apparaten und Maschinen nach AIo-
dellen und Skizzen. Maschinenelemente ; Nieten- und Schraubenverbindungen.
Kupplungen, Lager und Achsen, Bäder etc.

Technologie. Wöchentlich 3 Stdn. Allgemeine physikalische und chemische
Eigenschaften der wichtigsten Metalle nnd Legirungen. Lötverfahren. Leitungs-
materialien und Isolationsmittel. Glas, Holz, Lacke, Firnisse. Kitte. Polirmittel.
Die im Handel vorkommenden Alaterialformen, Normalien nnd Bezugsquellen.

Chemie. AVöchentlich 2 Stdn. Ausgewählte Kapitel aus der unorganischen
Chemie unter möglichster Berücksichtigung derjenigen Prozesse, die bei den
galvanischen Elementen und in der Galvanoplastik von AA'ichtigkeit sind.

Chemisches Laboratorium. AA'öchentlich 8 Stdn. Qualitative Analyse
und Darstellung- einfacher Präparate.

V. Klasse (im Sommersemester).

Mathematik. AVöchentlich 2 Stdn. Ausgewählte Kapitel aus der Differential-
und Integralrechnung mit besonderer Bücksicht auf die Elektrotechnik.

Theoretische Maschinenlehre. AVöchentlich 5 Stdn.
(Wie V. Klasse der Schule für Alaschinentechniker.)

Konstruktionslehre. AA'öchentlich 3—4 Stdn. Arbeitsübertragungen auf
kleinere und grössere Entfernungen. (Biemen- und Seilbetrieb.) Kleinmotoren.

Konstruktionsübungen. Wöchentliche—7 Stdn. Fortsetzung des
Unterrichtes in Klasse IA'. Biemen- und Seiltriebe.
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Elektrotechnik. AA'öchentlich 0 Stdn. Die Gesetze des Galvanismus
hinsichtlich deren Anwendung auf die Elektrotechnik (Anwendungen und
Erweiterungen des Ohm'schen Gesetzes; das absolute Massystem etc.). — Theorie
und Berechnungen von Gleichstrom- undAVechselstromdynamos ; Transformatoren.

Elektrotechnisches Praktikum. AVöchentlich 6—8 Stdn. Elektrische
Messmethoden und Messinstrumente.

Chemie. AA'öchentlich 2 Stdn. Fortsetzung des Unterrichtes in Klasse IV.
Chemisches Praktikum. AVöchentlich 4 Stdn. Quantitative Analyse

durch Elektrolyse. Galvanoplastik.

VI. Klasse (im Wintersemester).

Konstruktionslehre. AVöchentlich 3 Stdn. Berechnung von Turbinen
und Dynamos.

Konstruktionsübungen. AVöchentlich 14 Stdn. Turbinen. Kleinmotoren.
Dynamos.

Elektrotechnik. AA'öchentlich 6 Stdn. Leitungssysteme und ihre Berechnung.

Akkumulatoren, Herstellung elektrischer Beleuchtungsanlagen.
Bogenlampen. Glühlampen, Theorie und Anwendungen der elektrischen Kraftübertragung.

Das Wichtigste der Télégraphie und Téléphonie. Das Signalwesen.
Elektrotechnisches Praktikum. AVöchentlich 6—8 Stdn. Technische

Messungen : Messungen an Dynamomaschinen und Leitungssystemen. AVickeln
von Armaturen. Erstellung von Leitungen. — Messungen an Beleuchtungsanlagen.

Alessungen an Kabeln. Messungen an Akkumulatoren. Photometriren
von Lampen.

Buchhaltung. AVöchentlich 2 Stdn. Wie in Klasse A'I der Schule für
Maschinentechniker.

Lehrplan der Schule für Feinmechaniker.

[., II. und III. Klasse wie Schule für Alaschinentechniker.

IV. Klasse (im Wintersemester).

Alathematik. AVöchentlich 5 Stdn. — Mechanik. Wöchentlich 7 Stdn.—
Graphische Statik. AVöchentlich 1 Std. — (AVie in der IV. Klasse der Schule
für Alaschinentechniker.

Konstruktionslehre und Übungen. AVöchentlich 11 Stdn. Konstruiren
von Instrumententeilen (speziell von Lagern. Führungen, Schrauben.
Übertragungen) nnd von einfachen Messinstrumenten, nach Modellen und Skizzen.

Technologie. AA'öchentlich 3 Stdn. — Chemie. AA'öchentlich 2 Stdn. —
(Wie in der IV. Klasse der Schule für Elektrotechniker.)

Chemisches Laboratorium. AVöchentlich 4 Stdn. Einfache qualitative
Analyse und galvanoplastische Übungen.

Physikalische Übungen. AVöchentlich 3 Stdn. Aufstellung und
Handhabung physikalischer Apparate. Ausmessung von Längen. Flächen und A'oln-
mina. AVägnngen. Prüfung von Schrauben.

V. Klasse (im Sommersemester).

Mathematik. Wöchentlich 2 Stdn. AVie in der V. Klasse der Schule für
Elektrotechniker (mit besonderer Bücksicht auf die Feinmechanik).

Mathematisch-physikalische Berechnungen. AA'öchentlich 2 Stdn.

Elektrotechnik F. Wöchentlich 3 Stdn. — AVerkzeugmaschinen-
leh re. AVöchentlich 2 Stdn. — (Wie in der A'. Klasse der Schule für Alaschinentechniker.)

Instrumentenkunde. Wöchentlich 6 Stdn. Elemente der Konstruktion.
Justirung und des Gebrauches physikalischer und ' chemischer Apparate und
Instrumente zur Messung von Fängen. Flächen und Volumina. AVaagen. Instru-
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mente zur Messung von Zeiten. Geschwindigkeiten und Drucken. Thermometer.
Calorimeter, akustische Instrumente.

Konstruktionslehre und Übungen. AA'öchentlich 14 Stdn. Fm
Anschlüsse an die Instrnmentenkunde.

Physikalische Übungen. AA'öchentlich 6 Stdn. Fortsetzimg der Übungen
in Klasse IA'. Messung von Drucken und Geschwindigkeiten, von Temperaturen
und AA'ärmemengen. Akustische und optische Messungen.

Graphische Statik. AVöchentlich 1 Std. Konstruktion der Momentenfläche

für Kräfte, welche in verschiedenen Ebenen wirken: Konstruktion der
kombinirten Torsions- und Biegungsmomentenfläche. Die Flächen der Scheer-
oder Schubkräfte.

VI. Klasse (im Wintersemester).
AI athematisch-physikalische Berechnungen. Wöchentlich 3 Stdn.

Aus dem Gebiete der Elektrizität nnd Optik.
Elektrotechnik n. Wöchentlich 3 Std. Wie in der VI. Klasse der Schule

für Alaschinentechniker.
Instrumentenkunde II. AVöchentlich 6 Stdn. Optische, elektrische und

elektrotechnische Alessinstrumente und Apparate.
Konstruktionslehre und Übungen. AA'öchentlich 16 Stdn. Im

Anschlüsse an die Instrumentenkunde.
Physikalische Übungen. Wiichentlich 6 Stdn. Optische, elektrische und

elektrotechnische Messungen. Arbeitsmessnngen.
Buchhaltung. AVöchentlich 2 Stdn. AVie in der A'I. Klasse der Schule

für Alaschinentechniker.

73. .'. Reglement für die Kunstgewerbeschule in Luzern. Arom 27. Sept. 19. Okt. 1893.

Der Begierungsrat des Kantons Luzern,
In Bevision des Beglementes für die kantonale Kunstgewerbeschnle dahier

vom 7. April 1877.

Auf den Vorschlag des Erziehungsrates,

beschliesst:
S 1. Zweck der Anstalt.

Die kantonale Kunstgewerbeschule in Luzern hat den doppelten Zweck,
einerseits befähigte Jünglinge für das Kunsthandwerk heranzubilden, und andererseits

durch Sammlungen. Ausstellungen und andere zu Gebote stehende
zweckmässige Mittel das Interesse für das Kunstgewerbe anzuregen und zu fördern.

§ 2. Abteilungen.
Die Kunstgewerbeschnle besteht aus sechs Abteilungen mit folgenden

Lehrgegenständen ;

A. Abteilung für Zeichnen. Unterweisungen und Übungen, welche zur
Vorbereitung für den Eintritt in eine der nachfolgenden Abteiinngen dienen.

B. Abteilung für dekorative Malerei. Unterricht im Alalen mit Leim-. Tempera-
und Ölfarben, sowie Aquarellmalerei.

C. Abteilung für Glasmalerei. F'nterweisung in Kabinet- und Kirchen-
scheibenmalerei.

D. Abteilung für Modelliren und Skulptur. Unterweisung und Übung im
Modelliren in Ton und Wachs; Skulpturarbeiten in Gips. Holz und Stein:
Punktiren.

E. Abteilung für Schmiedearbeiten. Übungen in Ausführung von
Metallarbeiten; getriebene Arbeiten; Ziseliren; Atzen.

F. Freikurse. Übungen im Zeichnen und Modelliren.
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Ausserdem werden für sämtliche Schüler aller Abteilungen theoretische
und kunstgeschichtliche Vorträge über Kunstgewerbe, ferner über Geometrie
nnd Architektur angeordnet.

Die nähere Organisation des Unterrichtes wird einem vom Erziehungsrate
zu erlassenden Lehrplane vorbehalten.

§ 3. Lehre r.
Jeder Abteilung der Schule steht ein vom Kegierungsrate gewählter

Fachlehrer vor ; es kann jedoch einem und demselben Lehrer die Leitung mehrerer
Abteilungen übertragen werden. Allfällig nötige Hilfslehrer werden, innert den
Schranken des vom Grossen Bäte bewilligten Kredites, vom Erziehungsrate
angestellt.

Dem Fachlehrer liegen ausser der Leitung des Unterrichtes ob :

a. A'erwaltung und Kontrolle über Eingang, Ausgang und Bestand der
den Schülern gratis abzugebenden Utensilien und Materialien.

b. Verwaltung und Kontrolle über Eingang, Ausgang und Bestand von
AVerkzeiigen. A'orlagen und Modellen etc., welche der betreffenden Abteilung
gehören.

c. A'erwaltung und Kontrolle über Eingang, Ausgang und Bestand an
solchen Bohmaterialien. welche gegen sofortige oder spätere Bückvergütuiig
den Schülern oder einer Gruppe von Schülern für auszuführende Arbeiten
abgeliefert werden.

<1. Einreichung vonVorschlägen für Anschaffung von A'orlagen. Modellen u. s.w.
Kleinere dringende Anschaffungen kann er bis zum Gesamtbetrage von jährlich
Fr. 20 von sich aus besorgen.

Die unter litt, a—c genannten A'erwaltungsrechnungeu und Inventarien
sind gesondert zu führen, nach Formularien und Anweisung des Präsidenten
der Aufsichtskommission. und unterliegen jederzeit seiner Einsicht und Kontrolle.

g 4. Der Direktor.
Der Erziehungsrat wählt aus der Mitte der Lehrerschaft der Schule den

Direktor. Derselbe bezieht für seine Funktionen ein angemessenes Honorar.
Ihm kommen folgende Obliegenheiten zu :

a. Unmittelbare Leitung der Schule und Vertreteng derselben nach aussen.
b. Entgegennahme der Anmeldungen der Schüler; Einzug der Eintrittsgelder,

die er nachher an den Präsidenten der Aufsichtskommission abzugeben
hat; Führung des Schülerverzeichnisses mit vollständiger Angabe des Namens,
des Heimats- und AA'ohnorts. des Geburtsdatums, Namen der Eltern, des letzten
Schulortes und des Kostgebers. Nach Eröffnung eines Jahreskurses reicht er
jeweilen dem Präsidenten der Aufsichtskommission ein Verzeichnis sämtlicher
für die einzelnen Abteilungen angemeldeten Schüler, sowie allfällige
Abänderungsvorschläge des Stundenplans ein.

c. Ausstellung der Quartalberichte und Schulzeugnisse.
d. Einberufung und Leitung der Konferenzen des Lehrervereins.
e. Erwohnt den Sitzungen der Aufsichtskommission mit beratender Stimme bei.

/. Er ist Konservator der Sammlungen der Schule und führt darüber genaue
Kontrolle, sowie ein Verzeichnis über allfällige Schenkungen, welches er von
Zeit zu Zeit der Aufsichtskommission vorlegt.

Er hat, bis auf einen Jahresbetrag von fünfzig Franken, das Becht. dringende
Anschaffungen und Beparaturen von Lehrmitteln, unter Anzeige und Bechnungs-
stellung an den Präsidenten der Aufsichtskommission von sich aus zu besorgen ;

im übrigen ist die vorherige Genehmigung der Aufsichtskommission erforderlich.
g. Er nimmt allfällige ArbeiGaufträge und Bestellungen entgegen, welche

von der Schule als solcher ausgeführt werden sollen, er macht die
Kostenberechnungen, leitet im Einvernehmen mit dem Präsidenten der Aufsichtskommission

die bezüglichen Abmachungen, schliesst unter Vorbehalt der Geneh-
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migung der Aufsichtskommission die A'erkäufe und Akkorde ab und macht der
Aufsichtskommission Vorschläge über die Verwendung der betreffenden
Erträgnisse. (Siehe § 15.)

h. Er erstattet gegen Ende des Schuljahres dem Präsidenten der Aufsichts-
kommission behufs ganzer oder teilweiser Veröffentlichung im Jahresberichte
der höhern Lehranstalt und zu Handen des Erziehnngsrates Bericht über den
Stand und die Leistungen der Schule.

§ 5. Übernahme von Privatarbeiten.
Dem Direktor und den Lehrern ist nur soweit gestattet, auf eigene Bechnung

Arbeiten zu übernehmen, als die Schule nicht darunter leidet.

§ 6. Der Lehrerverein.
Die sämtlichen Lehrer der Schule bilden den Lehrerverein, dessen

Präsident der Direktor ist : im übrigen konstituirt sich derselbe von sich aus. Er
versammelt sich ordentlicher AA'eise jeweilen binnen 4—6 Wochen nach Anfang
eines Kurses und gegen Ende eines Semesters, überdies so oft. als es das
Interesse der Schule erfordert.

Dem Lehrerverein steht zu: der Entscheid über Aufnahme der Schüler,
die Begutachtung zu Handen der Aufsichtskommission betreffend Wegweisung
von solchen, die Bestimmung der Zensnrnoten für die Zeugnisse, der A7orschlag
für Zuteilung von Stipendien. Beratung aller vorgelegten oder im Schosse des
Lehrervereins aufgeworfenen Fi-agen über Angelegenheiten, welche das Interesse
und Gedeihen der Schule betreffen.

§ 7. Die Aufsichtskommission.
Der Erziehungsrat wählt die aus drei bis fünf Mitgliedern bestehende

Aufsichtskommission und bezeichnet aus deren Mitte den Präsidenten : im übrigen
konstituirt sich die Aufsichtskommission selber. Dieselbe versammelt sich auf
Einladung des Präsidenten ordentlicherweise nach Eröffnung eines Kurses und
dann jeweilen jeden zweiten Alonat : ausserordentlicherweise so oft es das
Interesse der Schule erfordert. Ihre Obliegenheiten sind:

a. Sie überwacht die Schule.
b. Sie genehmigt den vom Direktor ihr vorzulegenden Stundenplan.
c. Sie entscheidet auf den A'orschlag des Direktors über alle Anschaffungen

innerhalb des Budgets der Schule, welche die Kompetenzen der einzelnen Lehrer
und des Direktors überschreiten, und macht dem Erziehungsrate Vorsehläge
über allfällige Änderungen des Budgets.

d. Sie hat das Becht. auf Gutachten des Lehrerverems Schüler von der
Anstalt wegzuweisen. Immerhin stellt den ordentlichen Schülern das Kekurs-
recht an den Erziehungsrat zu.

e. Sie entscheidet über die Genehmigung der vom Direktor abgeschlossenen
A'erkäufe von Schülerarbeiten, sowie über Abmachungen und Verträge
betreffend Übernahme von Akkordarbeiten durch die Schule uud über die Ver-
wendung der Erträgnisse derselben.

f. Sie begutachtet die Zuteilung von Stipendien.

g. Sie prüft und begutachtet die von ihrem Präsidenten vorzulegenden
Jahresrechnungen und Tnventarien der Schule, sowie alle die Schule betreffenden
Angelegenheiten und Fragen, deren Entscheid den Oberbehörden anheimsteht.

S 8. Der Präsident der Aufsichtskommission.
Dem Präsidenten der Aufsichtskommission kommen folgende besondere

Funktionen zu. für welche er eine angemessene Entschädigung bezieht :

a. Er widmet sowohl durch öftere Schulbesuche als auch sonst dem Unterrichte

und überhaupt dem ganzen Anstaltsbetriebe eine möglichst einlässliche
Aufmerksamkeit und steht den Lehrern in allem beratend zur Seite.

b. Er ist der Verwalter und Kassier der ganzen Schule. Als solcher
vermittelt er alle Einnahmen und Ausgaben uud führt darüber fortlaufende Bech-
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nnng; er kontrollirt und ergänzt die Schulinventarien der einzelnen Abteilungen
und der ganzen Schule ; er fertigt die .Jahresrechnung der Schule aus und reicht
sie nach vorheriger Prüfung durch die Aufsichtskommission nebst einem
Berichte über die Schule dem Erziehungsrate ein.

§ 9. Aufnahme der Schüler.
Die Einschreibung für die Kunstgewerbeschule findet jeweilen anfangs

Oktober, auf erfolgte Ausschreibung, beim Direktor statt.
Über die definitive Aufnahme entscheidet jeweilen bis in längstens sechs

Wochen nach Schulbeginn auf das Gutachten des betreffenden Fachlehrers der
Lehrerverein. Dieselbe wird nur solchen gestattet, welche sich über eine
genügende Vorbildung ausweisen. Schüler der höhern Lehranstalt können die
Schule als Hospitanten besuchen.

Hospitanten und Freischüler haben bei der Einschreibung die Zahl der zu
besuchenden Stunden anzugeben.

§ 10. Schulgeld.
Jeder Schüler und Hospitant hat zu Handen der Schule ein Schulgeld zu

entrichten und zwar beträgt dasselbe für Schüler der
a. Abteilung für Zeichnen Fr. 5 : b. Abteilung für dekorative Malerei,

Glasmalerei. Modelliren und Skulptur Fr. 20: c. Abteilung für Metallarbeiten
Fr. 40 ; d. Freischule für Zeichnen Fr. 2 : e. Freischule für Modelliren Fr. 4.

In den Abteilungen b und c ist bei der Einschreibung wenigstens die
Hälfte der Taxe zu bezahlen, der Best spätestens bei Beginn des zweiten
Semesters ; die übrigen Abteilungen haben gleich anfangs das ganze Schulgeld
zu entrichten.

Dürftigen Schülern kann die Aufsichtskommission auf den Vorschlag des
Lehrervereins das Schulgeld ganz oder teilweise erlassen.

Ordentliche Schüler der höhern Lehranstalt (§ 9) sind von der Entrichtung
eines Schulgeldes befreit.

§ 11. Unentgeltliche Leistungen der Schule.
F)ie Schule liefert:
ti. der Abteilung für dekorative Alalerei: das nötige Bohmaterial;
b. der Abteilung fiir Glasmalerei: das nötige Material für alle Arbeiten:

Glas, Farben, Chemikalien. Brennmaterial. Blei. Zinn;
c. der Abteilung für Modelliren und Skulptur : Modellbretter. Schieferplatten,

Staffeleien. ModellirstUhle, Gips, Ton, ferner Stein nnd Holz für die
Übungsstücke :

(/. der Abteilung für Schmiedearbeiten: Alaterial. AVerkzeug. Kohlen.
Für jede angefertigte Arbeit ist der Wert des verwendeten Alaterials

anzugeben und, sofern die Arbeit nicht im Besitze der Schule verbleibt, der letztern
zu vergüten.

Werden Schüler zu Privatarbeiten (§ 5) beigezogen, so dürfen hiefür keine
Materialien der Schule verwendet werden.

§ 12. Schulzeit.
Der Unterricht für ordentliche Schüler dauert von Anfang Oktober bis

Ende Juli.
Der Freikurs dauert von Anfang Oktober bis Ostern.
Die I'achlehrer sind befugt, den Schülern auch während der Ferien den

Zutritt zu den Unterrichtslokalen zeitweise zu gestatten, aber nur unter Aufsicht.
Der Unterricht fiir die ordentlichen Schüler dauert an AVerktagen in der

Begel am Vormittag von 8—12 Uhr, am Nachmittag von 2—126 Uhr: für die
Freischüler an vier Werktagen abends von '28—' 210 Uhr.
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§ 13. Stipendien.
Der Begierungsrat kann auf Vorschlag des Erziehungsrates fleissigen und

begabten ärmern Schülern ans den hiefür zu Gebote stehenden Mitteln Kredit
des Grossen Bates, Stiftungen etc.) Stipendien verabfolgen.

S 14. Sammlungen.
Es wird von den Behörden alljährlich ein Kredit gewährt für Schaffung

und Aufnung einer Sammlung von Alustern älterer oder neuerer kunstgewerblicher

Gegenstände. Direktor und Aufsichtskommission lassen sich die Ver-
mehrung und Bereicherung dieser Sammlung möglichst angelegen sein.

Die Sammlungen sind wenigstens einmal in der AVoche zu bestimmter
Zeit den Interessenten ans dem Gewerbe- und Handwerkerstände zngänglich
zu machen.

§ 15. Verwertung der Schülerarbeiten.
Die Arbeiten der Schüler sind Eigentum der Schule: doch können dem

Schüler einzelne Stücke gegen Entschädigung des Bohmaterials und der
Abnutzung an AVerkzeugen als Eigentum abgetreten werden.

Die Schülerarbeiten können mit Genehmigung des Präsidenten der
Aufsichtskommission verwertet werden. Aus dem Erlös ist vorab der Schule das
Bohmaterial zu vergüten; sodann kann auch eine Entschädigung an den
Verfertiger verabreicht werden. Der Best ist au den Präsidenten der
Aufsichtskommission abzuliefern.

Aus dem Ertrage der von der Schule angefertigten Arbeiten (§ 4 litt, g.)
kann ein Teil den beteiligten Schülern zugewendet werden, das Übrige fällt
in die Schulkasse.

§ 16. Schulausstellung.
Am Schlüsse eines Schuljahres findet in der Begel eine öffentliche

Ausstellung der Arbeiten sämtlicher Abteilungen der Schule statt.

§ 17. Zeugnisse.
Jeweilen zu AVeihnachten und zu Ostern erteilt der Direktor den Schülern

zu Handen der Eltern oder deren Stellvertreter auf Grund der Zensur des
Lehrervereins Bericht über Fleiss, Fortschritt und Aufführung.

Am Schlüsse des Jahreskurses wird ein Gesamtzeugnis über Fleiss.
Fortschritt und Aufführung ausgestellt.

Alle diese Zeugnisse werden nach erziehungsrätlich genehmigten Formu-
larien ausgefertigt.

Nur der Direktor hat die Befugnis. Schulzeugnisse irgend welcher Art
auszustellen.

§ 18. Disziplinarreglement.
1. Den Schülern der Kunstgewerbeschnle wird ein anständiges, gesittetes

Betragen sowohl innerhalb, als ausserhalb der Anstalt, regelmässiger
Schulbesuch. Beinhaltung der Arbeitsräume. Schonung der in denselben befindlichen
kunstgewerblichen Gegenstände. Gipsabgüsse. Vorlagen. Werkzeuge, Utensilien
und Alobilien. sowie die Befolgung der vom Direktor oder von den Lehrern
gegebenen A\reisungen zur Pflicht gemacht.

2. Es ist den Schülern untersagt, in den Unterrichtslokalen zu rauchen,
ohne Erlaubnis des betreffenden Lehrers das Lokal einer andern Abteilung zu
betreten oder einen Gegenstand aus einem Arbeitslokale in ein anderes, oder
gar aus den Räumen der Anstalt wegzunehmen.

3. AA'er aus Mutwillen oder Unvorsichtigkeit irgend einen der Schule
angehörenden Gegenstand beschädigt, hat die Wiederherstellung!!- oder Ankaufskosten

zu bezahlen oder einen angemessenen Schadenersatz, wie derselbe von
den Lehrern und der Aufsichtskommission festgestellt wird, zu leisten. Sollte
der Urheber der Beschädigung nicht zu ermitteln sein, so haften sämtliche an-
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wesende Schüler fiir den Schaden und haben die auf sie fallende Kostenquote
ohne Säumnis zu bezahlen.

4. A'orlagen und Fachschriften (ausgenommen Handzeichnungen oder sonst
seltene Blätter. Photographien und kostbare AVerke) können auf bestimmte
Zeit an die Schüler ausgeliehen werden. Der Direktor führt darüber Kontrolle.

Gipsabgüsse und kunstgewerbliche Gegenstände dürfen unter keinen
Bedingungen ausgeliehen werden.

5. Ein allfälliger Austritt aus der Schule während eines Jahreskurscs ist
dem Direktor schriftlich anzuzeigen, ebenso ist ihm von jeder Wohnungsveränderung

Aufteilung zu machen.

Ein im Laufe des Schuljahres Austretender hat kein Anrecht auf liück-
vergütung des Schulgeldes.

6. AA'er den disziplinaren A'orschriften zuwiderhandelt oder sich anhaltende
Trägheit zu schulden kommen lässt, kann von der Schule ausgeschlossen
werden (§ 7 d).

7. Die disziplinaren A'orschriften finden in gleicher Weise auf permanente
Schüler. Hospitanten und Freischüler Anwendung.

Bei der Einschreibung ist jedem Xeueiutretenden ein Exemplar dieses Dis-
ziplinarreglementes zuzustellen.

§ 19.

Vorstehendes Beglement, das in die Sammlung der Verordnungen und
Weisungen aufzunehmen ist. tritt auf den 1. Januar 1894 in Kraft. Mit dem
Erlasse von allfällig nötigen Übergangsbestimmungen ist der Erziehungsrat
beauftragt.

74. ;:. Conditions requises pour l'obtention du diplôme de l'Ecole des Arts Industriels
de Genève. l'Admis par le Conseil d'Etat en séance du 21 février 1893.)

L'Administration de l'Ecole des Arts Industriels délivre aux élèves méritants,
deux catégories de récompenses :

Bécompense supérieure : Diplôme de l'Ecole des Arts FndnstrieU.
¦?""' récompense: Certificat de capacité.

Conditions requises pour leur obtention.

1° Candidature.

1" Tout élève classé en 51' année d'études, peut, après le premier semestre
écoulé de la dite année, adresser par écrit, avant le 15 janvier, à l'Administration

de l'Ecole, une demande pour l'obtention du diplôme.
2° Si sa demande est prise en considération, le candidat devra remettre à

l'Administration avant le 31 janvier, un ensemble d'études soit travaux faits
pendant sa fréquentation des cours de l'Ecole : notamment tous ses concours,
ainsi que ses notes et textes écrits des examens du cours de styles.

3° Un jury composé des membres de la Commission de surveillance et des
professeurs de l'Ecole statuera sur l'opportunité de la candidature.

Si les conclusions du Jury sont favorables au candidat, ce dernier devra
exécuter en loge un travail dit de fin d'études, en conformité du programme
du ou des cours qu'il a suivis à l'Ecole.

(A'oir plus loin le programme particulier à chaque cours).
4° L'acceptation par le Jury de l'admission en loge du candidat donne

droit, de fait, à ce dernier au certificat de capacité.
5° Si les conclusions du Jury sont défavorables la candidature sera différée.
6° L'élève dont la candidature aura été différée pourra représenter celle-ci,

en complétant son bagage artistique dans l'une ou l'autre des deux années
suivantes, aux dates prescrites (art. 1 et 2) à la condition qu'il reste à l'Ecole.
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2" Travail de fia d'études.

1° Le travail dit de tin d'études sera, en temps opportun, soumis à l'examen
du Jury, qui statuera (par un vote au scrutin secret) pour ou contre l'obtention

du diplôme.
2° L'élève dont le travail dit de fin d'études aura été reconnu insuffisant.

aura droit de faire un nouveau travail (en loge) pendant les deux années
suivantes.

3° Passé ce délai toute demande sera écartée.
4° Le travail dit de fin d'études des élèves qui obtiendront le diplôme

restera la propriété de l'Ecole: celle-ci couvrira les frais de matières premières
on autres nécessaires à son exécution.

Un devis estimatif de ces frais devra être soumis à la Commission de
l'Ecole, avant de commencer le travail.

Ces travaux serviront de points de comparaison et concourront à formelle
Musée des diplômés.

L'élève-auteur recevra une photographie ou reproduction de son œuvre
et dans certains cas spéciaux l'œuvre elle-même pourra lui être remise à titre
de prêt momentané.

Aussitôt que le Jury aura statué, une exposition des travaux des candidats
sera ouverte pendant trois jours à l'Ecole.

5° Les travaux non diplômés pourront être retirés à la clôture de la dite
exposition, moyennant la retenue prévue par le règlement sur la valeur
estimative.

6° Le diplôme et les certificats de capacité contiendront les inscriptions
des différentes branches pour lesquelles le lauréat aura été récompensé.

Programme pour l'obtention des différents diplômes.

Classe de sculpture (figure).

Modelage et exécution. Temps maximum accordé: 4 mois de travail en loge.
1° L'élève devra faire une composition soit une esquisse modelée ronde-

bosse ou bas-relief à son choix.
2° D'après nature et en 18 séances de 4 heures chacune, maximum, une

académie d'homme, modelée sur fond, hauteur environ de 0.80.

3° D'après le plâtre une œuvre de maître, celle-ci pourra être exécutée en
marbre, pierre ou bois.

Classe de sculpture (ornement).

Modelage et exécution. Temps maximum accordé: 4 mois de travail en loge.
1° L'élève devra faire une composition décorative modelée, celle-ci très

arrêtée comme exécution.
2" L'exécution d'une étude faite dans la Classe de modelage pendant le

cours des études.
Cette exécution pourra être en marbre, pierre ou bois.

Classe de ciselure (figure),

Modelage et exécution. Temps maximum accordé : 4 mois de travail en loge.
1° L'élève devra faire une composition, esquisse modelée ronde-bosse ou

bas-relief à son choix.
2° D'après nature et en 18 séances de 4 heures chacune, maximum, une

académie d'homme, modelée sur fond, hauteur environ 0,80.
3° La ciselure d'une composition exécutée dans les cours de modelage, ou

une copie d'ieuvre de maître.
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Classe de ciselure (ornement),

Modelage et exécution. Temps maximum accordé : 4 mois de travail en loge.
1° L'élève devra faire une composition modelée, en vue d'une exécution

déterminée.
2° La ciselure d'une étude exécutée dans les cours de modelage.

Classe de xylographie (gravure sur bois).

Temps maximum accordé: 4 mois de travail en loge.
1° L'élève devra faire en 8 séances de 4 heures chacune, maximum, un

dessin d'après nature, à son choix, tête ou ensemble.

2° D'après une photographie ou un dessin de maître une gravure dessinée
par lui-même. Celle-ci devra être à une autre échelle que l'original.

Si liélève choisit une œuvre de maître, celle-ci ne devra en aucun cas être
gravée.

Classe de peinture décorative.

Temps maximum accordé: 4 mois de travail en loge.
1° L'élève devra faire une composition résumant les connaissances

artistiques acquises:
Composition, dessin géométral et perspectif, peinture décorative, etc.

2° L'exécution, grandeur nature, d'une partie de sa composition devra être
faite en un rendu en couleurs.

Cette clause sera naturellement supprimée si l'élève présente sa composition

en grandeur d'exécution.

Classe de serrurerie artistique,

Temps maximum accordé : 4 mois de travail.
Dessin, modelage et exécution. 1° L'élève devra faire (en loge) nne composition

dessinée d'un motif d'emploi usuel, applicable à la décoration du bâtiment
on du mobilier.

Quelques fragments de cette composition devront être modelés.

2° L'exécution en fer de cette composition. Celle-ci devra résumer le
travail de la forge, de l'ajustage et du repoussé.

3° Un second travail en fer, comprenant la forge, le tournage et la lime ;
soit clefs, serrures, targettes, pentures. etc. Le travail de la lime devra être
poussé jusqu'à la lime douce inclusivement.

Nachtrag zum Jahrbuch pro 1892.

75. 4. Lehrplan des kantonalen Technikums in Burgdorf. (§ 6 des Dekrets vom
7. September 1891.) (Vom 24. Februar 1892.)

Allgemeine Bemerkungen.

Für den Eintritt in die erste Schulklasse wird mindestens die Erfüllung
des 15. Altersjahrs und der Ausweis über den Besitz der in einer zweiklassigen
bernischen Sekundärschule geforderten Kenntnisse verlangt. Die Angemeldeten
haben eine Aufnahmsprüfung zu bestehen, sofern nicht die Aufsichtskommission.
nach Einsicht ihrer Zeugnisse, sie davon dispensirt (§ 5 des Dekrets).

Die Aufnahmsprüfung umfasst :

Deutsche Sprache. Fähigkeit, einen leichten Aufsatz möglichst fehlerfrei
auszuarbeiten.
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